
Beim Zahnarzt

Zusammen mit der Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse 
übernimmt PRIVATPATIENT ZAHN PLUS

■ 100 % der Kosten für Zahnbehandlung und erfolgreich 
abgeschlossene kieferorthopädische Behandlung – ohne 
Begrenzung auf die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)

■ 100 % der Kosten für Arzneimittel und 
Vorsorgeuntersuchungen

■ 80 % der Kosten für Zahnersatz und Inlays 

Beispiel

Die einfache Regelversorgung beim Befund „fehlender Zahn“ 
ist eine Brücke mit einer Krone. Kosten: ca. 800 Euro. Die 
gesetzliche Kasse zahlt in der Regel die Hälfte als Festzuschuss, 
bis zu 400 Euro muss der Patient selbst zahlen. 

PRIVATPATIENT ZAHN PLUS sorgt für Entlastung und leistet 
zusammen mit der Erstattung der gesetzlichen Kasse insgesamt 
80 % des Rechnungsbetrages. Damit reduziert sich der verblei-
bende Eigenanteil des Patienten auf 160 Euro.

Ästhetik ist Privatsache – Implantat statt Brücke

Entscheidet sich der Patient bei einem fehlenden Zahn statt für 
die einfache Regelversorgung für ein modernes Implantat 
(Kosten ca. 1.500 Euro), so würden von der Kasse ebenfalls nur 
400 Euro übernommen.

PRIVATPATIENT ZAHN PLUS macht modernen und ästhetischen 
Zahnersatz bezahlbar. Statt 1.100 Euro sind nur 300 Euro vom 
Patienten selbst zu zahlen.

Für alle zahnärztlichen und kieferorthopädischen Behandlungen gelten 
in den ersten sechs Jahren Obergrenzen, die bei einem Unfall entfallen.

Ambulante Leistungen

PRIVATPATIENT ZAHN PLUS übernimmt

■ 80 % der Kosten für die Behandlung durch einen 
Heilpraktiker

■ 80 % der Kosten für die ärztliche Behandlung nach Metho-
den der biologischen Medizin – z. B. durch den Hausarzt

■ 80 % der Kosten für verordnete Arzneimittel, die der Be-
handlung nach Methoden der biologischen Medizin dienen

■ 80 % der Kosten für Hilfsmittel wie z. B. Bandagen

■ 100 % der Kosten für verordnete Massagen, Heilgymnastik 
oder Bäder – bis zu 250 Euro im Jahr

■ 100 % der Kosten für Sehhilfen (z. B. Brillen oder 
Kontaktlinsen) – alle zwei Jahre bis zu 175 Euro

abzüglich der von der gesetzlichen Krankenversicherung 
eventuell erbrachten Leistungen.

Die Kosten für ambulante Leistungen werden für Versicherte 
unter 40 Jahren jährlich insgesamt bis zu 500 Euro erstattet. 
Für Versicherte ab 40 Jahren erhöht sich die Summe auf 
1.000 Euro jährlich. 

Keine Wartezeiten

Versicherungsschutz besteht vom ersten Tag an.

Wechsel in die Vollversicherung

Mit PRIVATPATIENT ZAHN PLUS können Sie innerhalb 
bestimmter Fristen in die private Vollversicherung 
wechseln – ohne erneute Gesundheitsprüfung!

PRIVATPATIENT ZAHN PLUS
 Tarif ZAZ

Privatpatient bei Zahnarzt und Heilpraktiker 

Brücke oder Implantat?

Moderner, ästhetischer Zahnersatz ist teuer. Und von Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung 
können Sie nicht viel erwarten. Lautet der Befund z. B. „fehlender Zahn“, so erhalten Sie von 
Ihrer Kasse in der Regel nur die Hälfte der Kosten für eine sehr einfache Versorgung erstattet.

Schulmedizin oder Naturheilkunde?

Behandlungen durch Heilpraktiker oder auch Naturheilverfahren beim Hausarzt sind im 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt enthalten. 

Mit PRIVATPATIENT ZAHN PLUS stocken Sie Ihren gesetzlichen Basisschutz bei den Zähnen 
und der alternativen Medizin gezielt auf.

Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick
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 Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Telefon 06 21. 4 57 80 00
Telefax 06 21. 4 57 80 08
service@mannheimer.de 
www.mannheimer.de

 Mannheimer 
Krankenversicherung AG

 Bitte beachten Sie: Diese Darstellung gibt einen ersten Überblick 
über die tarifl ichen Leistungen. Der konkrete Umfang 
des Versicherungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus den 
Versicherungsbedingungen und dem Versicherungsschein. 
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Ohne 
PRIVATPATIENT
ZAHN PLUS

Mit 
PRIVATPATIENT
ZAHN PLUS

Kosten für ein 
Implantat
ca. 1.500 Euro

Ihr Eigenanteil
1.100 Euro

Ihr Eigenanteil 300 Euro

Leistung 
PRIVATPATIENT 
ZAHN PLUS 800 Euro

Leistung gesetzliche-
Krankenkasse 400 Euro

Leistung gesetzliche-
Krankenkasse 400 Euro
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